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Die Prozessabbildungen stellen eine Ergänzung zum 
Bericht	über	IST-Situation	der	rechtlichen	Grund-
lagen der Bewilligungsverfahren im Projekt elek-
tronisches Baubewilligungsverfahren (eBBV) dar. 

Die einzelnen Abbildungen zeigen die Abläufe auf. 
Die	Aktionen	(Rechtecke)	der	am	Verfahren	betei-
ligten Akteure sind den entsprechenden horizon-
talen Bahnen zugeordnet. Die Akteure sind in den 
Schemas wie folgt bezeichnet:

 | «Gesuchstellende»

 | kommunale Baubehörde: «Baubehörde»

 | kantonale Leitstelle für BAB-Verfahren: «ARE»

 | kantonale Amtsstelle für Stellungnahmen und 
Erteilung von Zusatzbewilligungen: «kantonale 
Fachstelle»

Entscheidungen

Parallele Abwicklung

Ein Entscheid wird mit einer X-Raute abgebildet, darunter ist ein 
«entweder oder» bzw. «ja nein» – Entscheid zu verstehen. Die Fort-
setzung erfolgt nur auf einem Weg.

Parallele	Schritte	werden	mit	einer	+ -Raute gekennzeichnet. Bei-
spielsweise behandeln die einzelnen Fachstellen der kommunalen und 
/ oder der kantonalen Fachstellen die Baugesuche zeitlich parallel, 
wenn verschiedene Sachthemen von den entsprechend zuständigen 
Fachstellen zu bearbeiten sind.

1 Einleitende Bemerkungen zu den Prozessmodellen

Die	Verbindung	von	einer	Aktion	zur	nächsten	(Pfeil)	
bedeutet	einen	Prozessschritt.	Dieser	kann	in	der	
Form	einer	Dokumentenübermittlung,	einer	Ein-
forderung zur Stellungnahme, einem Mitbe-richt 
oder	einer	Mitteilung	des	Entscheides	bestehen.

In der vorliegenden Übersicht wird auf die Abbil-
dung des Verfahrens im Zusammenhang mit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet, weil 
dieses Verfahren gestützt auf die entsprechende 
Spezialgesetzgebung ausserhalb eines ordentlichen 
Bewilligungsverfahrens abgewickelt wird.

ja

neinx

+

Fristen

Benachrichtigung

Sub-Prozesse

Die gesetzlichen Fristen werden in Form einer Uhr dargestellt. Der 
Schritt	nach	der	Uhr	muss	spätestens	nach	Ablauf	der	Frist	durchge-
führt werden.

Ein	gestrichelter	Pfleil	zeigt	die	Richtung	einer	Benachrichtigung	eines	
Akteurs	an.	Die	Form	der	Nachricht	ist	nicht	bestimmt.

Sub-Prozesse	sind	Aktionen	mit	einem	[+].	Hinter	diesen	Aktionen	
steckt ein ganzer Prozess, der in einem separaten Ablaufdiagramm 
dargestellt ist. Das Einspracheverfahren z.B ist Teil von diversen Bewil-
ligungsverfahren und wird daher separat modelliert.

Der Absprung in einen Sub-Prozess kann auch mit einem schwarzen 
Pfeil dargestellt werden. 

Zusammenführung von Pfaden

Wenn parallele oder entweder/oder Pfade zusammenlaufen, geschieht 
dies ebenfalls in einer X- oder + -Raute mit mehreren Eingängen und 
einem Ausgang.

20 Tage

ja

Einsprachen vorhanden?

Einspracheverfahren 
durchgeführt

x

x

Einsprachever-
fahren 

durchgeführt

+

Aktion
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Im generellen Verfahrensablauf (Kapitel 2.1) ist die 
Einreichung des Baugesuchs bis und mit der Festle-
gung des Verfahrens abgebildet. In den Kapiteln 2.2 
bis 2.8 sind dann die eigentlichen Verfahren erfasst, 
welche im generellen Ablauf als blaue Sub-Prozesse 
abgebildet sind. Schliesslich ist in Kapitel 2.9 das 
Einspracheverfahren ersichtlich, welcher in allen 
ordentlichen Verfahren (2.4 bis 2.7) durchlaufen 
werden kann.

Die Prozessmodelle sind in dieser «Verschachte-
lung» zu lesen.

Unter 2.10 ist schliesslich der gesonderte Ablauf 
für Solaranlagen dargestellt.

2.1 Genereller Verfahrensablauf

Der Generelle Verfahrensablauf (Abbildung 1) zeigt 
die	allgemein	gültigen	Schritte	bis	zu	den	spezifi-
schen	Verfahrensarten	auf.	Diese	Schritte	werden	
in der Folge kurz erläutert. Rechtliche Erwägungen 
dazu	finden	sich	im	Bericht	über	die	IST-Situation	
im	Abschnitt	9.1	

2.1.1 Einreichen der Gesuchsunterlagen

Das Baubewilligungsverfahren wird mit der Ein-
reichung der Gesuchsunterlagen eingeleitet. Die 
Unterlagen sind für sämtliche Verfahren bei der 
kommunalen Baubehörde einzureichen, diese ist 
die verfahrensrechtliche Ansprechstelle. Die Bau-
herrschaft	entscheidet,	zu	welchem	Zeitpunkt	und	
mit welchem Inhalt ein Verfahren eingeleitet wird. 

Ein	Antrag	um	vorläufige	Beurteilung	nach	Art.	41	
KRVO	und	ein	generelles	Auskunftsbegehren	bei	
der Baubehörde leiten keine verfahrensrechtlichen 
Schritte	im	Bewilligungsprozess	ein.	Eine	vorläufige	
Beurteilung eines wesentlichen Punktes im Bewilli-
gungsverfahren kann vor Einleitung des Verfahrens 
jederzeit erfolgen.

Die	Bauherrschaft	ist	für	die	korrekte	Zusammen-
stellung der Baugesuchsunterlagen verantwortlich. 
Die	Baubehörde	stellt	Merkblätter,	Verfahrenshilfen	
zur Verfügung.

2.1.2 Formelle Prüfung des Gesuchs und 
Festlegung des Verfahrens

Der	erste	Schritt	im	Bewilligungsverfahren	nach	der	
Einreichung der Gesuchsunterlagen erfolgt bei der 
kommunalen	Baubehörde.	Diese	prüft	anhand	der	
gesetzlichen	Bestimmungen	(kommunale	Bauvor-
schriften)	und	allenfalls	mit	verwaltungsinternen	
Checklisten, ob die Gesuchsunterlagen die Vor-
gaben gemäss den kantonalen und kommunalen 
Vorschriften	erfüllen.

Gestützt auf die erste summarische Prüfung der 
Gesuchsunterlagen legt die Baubehörde das mass-
gebliche Verfahren fest. Weicht ihre Entscheidung 
vom Antrag des Gesuchstellenden ab, wird sie die-
sen informieren.

Bei weniger komplexen Bauvorhaben kann diese 
formelle Prüfung zusammen mit der materiellen 
vorläufigen	Prüfung	(siehe	2.3	nachstehend)	nach	
Art. 44 KRVO zusammenfallen. 

2.1.3	 Vorläufige	Prüfung

Die	vorläufige	Prüfung	erfolgt	ebenfalls	von	der	
kommunalen	Baubehörde.	Diese	prüft	die	Unterla-
gen im Rahmen einer materiellen Vorprüfung, nach-
dem die formelle Prüfung der Unterlagen erfolgt ist. 

Dieser	Schritt	setzt	voraus,	dass	die	Fachstellen	
der kommunalen Baubehörde sich bereits mit den 
Gesuchsunterlagen	in	materiell-rechtlicher	Hinsicht	
befassen.	Die	Prüfthemen	werden	in	der	Praxis	oft-
mals in Checklisten vorgegeben. 

In diesem Prüfprozess sind auch die BAB – Vorhaben 
eingebunden. Dies bedeutet, dass die kommunale 
Baubehörde ebenfalls ein Gesuch um eine BAB-Be-
willigung	im	Rahmen	dieser	vorläufigen	Beurteilung	
prüfen wird. 

Innerhalb der kommunalen Baubehörde werden 
je nach Komplexität der Themen verschiedene 
Fachabteilungen beigezogen. 

Im	 Prozessablauf	 werden	 diese	 differenzierten	
kommunalen Abläufe nicht abgebildet. Es ist davon 
auszugehen, dass in der Praxis diese Abläufe sehr 
unterschiedlich ablaufen, zumal einzelne Baubehör-
den auch externe Planungs- und Ingenieurbüro für 
diesen Prüfprozess beiziehen. 



5 62.1.4 Einfordern von Ergänzungen / Vor-
nahme von Korrekturen / Nachbes-
serungen

Die Baubehörde hat den Sachverhalt von Amtes 
wegen abzuklären und daher grundsätzlich zu ver-
anlassen, dass ein Baugesuch mit den notwendi-
gen	Unterlagen	vorliegt,	das	in	materieller	Hinsicht	
geprüft	werden	kann.	

Eine Abweisung eines Baugesuchs einzig aufgrund 
unvollständiger Unterlagen ist in den baurecht-
lichen	Verfahrensbestimmungen	nicht	vorgese-
hen. Es besteht allerdings die Vermutung, dass 
ein Gesuch als zurückgezogen zu betrachten ist, 
wenn die Ergänzungen und Nachbesserungen nicht 
innerhalb der von der Baubehörde angesetzten 
Frist erfolgen. 

Das Einfordern von Ergänzungen von Unterlagen 
oder die Einladung, die Dokumente nachzubes-
sern oder allenfalls zu korrigieren erfolgt in einem 
Verfahrensschritt,	der	von	der	kommunalen	Bau-
behörde	bestimmt	wird.	Aus	Beweisgründen	und	
um darzulegen, dass die angesetzte Frist zur Stel-
lungnahme bzw. Ergänzung eingehalten ist, wird 
ein	schriftliches	Verfahren	abgewickelt.	Diese	Frist	
nach Art. 44 Abs. 2 KRVO darf 20 Tage nicht über-
schreiten.

Ein vollständiges und den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechendes Dossier bildet die Voraus-
setzung,	dass	das	Baugesuch	öffentlich	aufgelegt	
werden kann.

Es ist möglich, dass die kommunale Baubehörde den 
Gesuchstellenden mehrmals zur Nachbesserung 
des	Gesuchs	auffordern	muss,	bis	ein	den	Vorga-
ben konformes Dossier vorliegt. Dieses Vorgehen 
ist verfahrensrechtlich zulässig, wenn jeweils die 
angesetzten Fristen eingehalten werden. Der Ablauf 
dieses Prozesses ist verwaltungsintern abzubilden.

Die kommunale Baubehörde wird erst ein vervoll-
ständigtes, bereinigtes und nachgebessertes Dos-
sier	den	kantonalen	Fachstellen	übermitteln.

Wenn	nach	der	öffentlichen	Auflage	und	Überwei-
sung an die kantonalen Fachstellen im Zuge der 
Überprüfung von Einzelfragen zusätzlicher Klä-
rungs- und/ oder Ergänzungsbedarf der Unterlagen 
besteht, können sowohl kommunale wie kantonale 
Fachstellen zusätzliche Abklärungen vornehmen.

Diese	Prozesse	sind	in	den	Verfahrensbestimmun-
gen nicht vorgesehen und werden nicht separat 
abgebildet, müssen aber von den Leitbehörden 
(kommunale Baubehörde in BIB-Verfahren; ARE in 
BAB-Verfahren) im Rahmen des Verfahrens berück-
sichtigt	worden.	Einzelne	kantonale	Fachstellen	und	
kommunale Baubehörden setzen dazu bereits ihre 
eigenen	Geschäftskontrollen	ein.	

Die einzelnen Verfahrensabläufe erfolgen gemäss 
den Vorgaben der Leitstelle. Diese führt eine Ter-
min- und Fristenkontrolle und stellt auch die Koor-
dination	zwischen	den	Fachämtern	(kantonale	und	
kommunale Fachstellen) allenfalls der kommunalen 
Baubehörde und den Gesuchstellenden sicher. 

2.1.5 Vernehmlassungsverfahren inner-
halb der Verwaltung

In	den	Prozessabbildungen	finden	sich	ausserdem	
Prozessschritte	wie	Gesuchsprüfung	oder	Stellung-
nahme bzw. Entscheidvorbereitung. Diese behörd-
lichen	Schritte	erfolgen	im	Rahmen	des	Prüfverfah-
rens innerhalb der sachlich zuständigen Fachstellen. 

Die Einleitung eines verwaltungsinternen Vernehm-
lassungsverfahrens bei den Fachstellen erfolgt 
gestützt auf das Ergebnis einer Triage. Die Leitbe-
hörde legt nach der Prüfung der Gesuchsunterlagen 
fest, welche Fachstellen gestützt auf ihren sach-
lichen Zuständigkeitsbereich zur Stellungnahme 
einzubeziehen sind und einen internen Zwische-
nentscheid erlassen müssen. Bei BIB-Verfahren 
erfolgt die Triage, auch für entsprechende Zusatz-
bewilligungen durch die kommunale Baubehörde; 
bei BAB-Verfahren obliegt diese Aufgabe dem ARE. 

Als Ergebnis dieser Prüfprozesse liegen die Stellung-
nahmen und Entscheide der einzelnen Fachstel-
len	betreffend	Gutheissung	oder	Ablehnung	eines	
BAB-Gesuchs und / oder Erteilung einer Zusatzbe-
willigung vor. Diese sind der Leitstelle zum Erlass 
des koordinierten Entscheides zuzustellen. 

Wird ein BAB-Gesuch (allenfalls mit Anträgen um 
Erteilung von Zusatzbewilligungen) abgewiesen, 
erlässt	das	ARE	den	Entscheid	und	eröffnet	diesen	
direkt dem Gesuchstellenden.
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2.3 Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren BAB 
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2.7 Ordentliches Baubewilligungsverfahren mit Zusatzbewilligungen BAB 
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Bewilligungs-

freiheit

Feststellungsent-
scheid	mitt	eilen

Ba
ub

eh
ör

de
Ge

su
ch

st
el

le
nd

e

Baugesuch

15 Tage

Verfahren abgeschlossen: 
Feststellungsentscheid

2,8

Einsprachen 
formell prüfen

Zur Stellungnahme 
an Gesuchstellen-

de weiterleiten

Stellungnahme 
zur Einsprache 

verfassen

Einsprachen prüfen 
und Stellungnah-

me verfassen

Koordinierten 
Einsprache- 

entscheid	treff	enx
ja

nein nein

BAB Verfahren?

ja

Ge
su

ch
st

el
le

nd
e

Ba
ub

eh
ör

de
Am

t f
ür

 R
au

m
en

tw
ic

kl
un

g
ka

nt
on

al
e 

Fa
ch

st
el

le
n

Einsprachen 
vorhanden

Übergabe in die 
ordentlichen 

Verfahren

Kantonale Stellung-
nahme notwendig?

20 Tage

Triage 
durchführen

Stellungnahmen 
zu BAB-Gesuch 

und ZB verfassen

Stellungnahme 
ARE verfassen

Triage für BAB-
Gesuch und ZB 

durchführen

x x

Koordinierter 
Einsprache- 

entscheid	treff	en

Stellungnahmen 
verfassen

evtl.	weiter	Schrift	enwechsel	
(auch mit Einsprechern). 
Zusätzliche Fristen.

+ +

2,9



13 2.10 Solaranlagen

2.11 Bewilligung bis Bauabnahme

ja

ja

ja

Weiterziehen?

nein

nein

nein

Gesuch Solaranlage

Prüfung 
Meldeformular

Mitt	eilung:
Anforderung 
nicht erfüllt

Meldeformular

Bestäti	gung:
Anlage kann 

bewilligungsfrei 
erstellt werden

Ba
ub

eh
ör

de
Ge

su
ch

st
el

le
nd

e

Gestaltungsvorschrift		
«genügend angepasst» erfüllt?

Solaranlage kann 
gebaut werden

Verzicht auf 
Solaranlage

Ordentliches 
Baubewilligungsverfahren

Voraussetzung für 
Anzeigepfl	icht	

gegeben?

• innerhalb	Bauzone	oder	Landwirtschaft	szone?
• Gestaltungsvorschrift	en	eingehalten?
• Nicht auf besonderes geschütztem Gebäude?

x x

x

x

«Meldeformular	und	Selbstdeklarati	on	
über die korrekte Erstellung von Solar-
anlagen» des Amtes für Energie und 
Verkehr GR

2,10

Bewilligung 
erteilen

defi	niti	ve	
Bauabnahme 

erteilenx
ja ja

Gebäudeversicherung Graubünden, 
Amt für Immobilienbewertung

Ba
ub

eh
ör

de
: V

er
fa

hr
en

 b
is 

Ba
ua

bn
ah

m
e

Bauherrschaft	

Gebäude- und Wohnungsregister

NF-Geometerinnen und Geometer

Baubewilli-
gungsverfahren 
abgeschlossen, 

Beurteilung 
Positi	v

Frist 2 Jahre 
bis Baubeginn 
abgelaufen?

Ende Ende

Ende

Meldungen, z. B. 
Baubeginn, Rohbau, 

Bauvollendung, 
Mängelbehebung 

etc.

Frist 3 Jahre bis 
Vollendung 
abgelaufen?

Es wird gebaut nein

nein

ja

Gemeindespezifi	sch,	
wird in eBBV nicht abgebildet

x Abnahmen durch-
führen, Mängel 

rügen etc. x x
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